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Öffentliche Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses zur Wahl der Bürgermeisterin/
des Bürgermeisters in der Stadt Parchim am 26. April 2015

Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 28. April 2015 das endgültige Ergebnis der Bürgermeisterwahl in der 
Stadt Parchim festgestellt und gemäß § 33 Landes- und Kommunalwahlgesetz (LKWG M-V) beschlossen.

Ergebnisse der Bürgermeisterwahl in der Stadt Parchim am 26. April 2015

Die Wahlbeteiligung beträgt 40,20 %.

Stimmenverteilung

Feststellung
Die für die Wahl erforderliche Stimmenzahl von 3047 gültigen Stimmen wurde von keiner Person erreicht.
Daher findet gemäß § 67 Absatz 2, Satz 2 LKWG M-V am 10. Mai 2015 eine Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern mit den höch-
sten Stimmenzahlen statt.

Für die Stichwahl werden folgende zwei Personen zugelassen:

Rechtsbehelf
Nach § 35 LKWG M-V können alle Wahlberechtigten des Wahlgebietes innerhalb von zwei Wochen nach der Bekanntmachung gegen 
die Gültigkeit des Wahlergebnisses Einspruch erheben.
Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift unter Angabe der Gründe bei der Wahlleitung Blutstraße 5, 19370 Parchim zu erhe-
ben. Der Einspruch hat keine aufschiebende Wirkung.
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Wahlbekanntmachung zur Stichwahl der Bürgermeisterin / des 
Bürgermeisters in der Stadt Parchim 

 
1. Am 10. Mai 2015 findet in der Stadt Parchim die Stichwahl zur Bürgermeisterin / zum Bürgermeister statt. Die Wahl dauert von 

09.00  17.00 Uhr. 
 
2. Die Stadt bildet ein Wahlgebiet. Sie ist in 9 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. In den Wahlbenachrichtigungen, die den 

Wahlberechtigten bis zum 4. April 2015 zugestellt wurden, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der 
Wahlberechtigte zu wählen hat. 

 
Wahlbezirk 
Nr. 

Bezeichnung Strasse barrierefrei 
X 

1 Regionale Schule Goethe Wallallee 1  
2 Hort Grundschule Goethe Wallallee 1  
3 Rathauskeller Schuhmarkt 1 X 
4 Haus der Jugend Dragonerstraße 1 X 
5 Pestalozzischule Brunnenstraße 21  
6 Friedrich-Franz-Gymnasium Ziegendorfer Chaussee 71-74 X 
7 Grundschule West Hans-Beimler-Straße 24b X 
8 Kommunales Bildungszentrum Ziegendorfer Chaussee 11 X 
9 Speisesaal der Agrargenossenschaft Forstweg 1    OT Malchow  

 
 
3.  Die Briefwahlvorstände treten am Wahltag um 15:00 Uhr im Rathaus der Stadt Parchim, Schuhmarkt 1 zusammen. 

 

 
4. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirkes wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. 
 

Die Wähler haben zur Wahl ihre Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis, Unionsbürger einen gültigen 
Identitätsausweis oder Reisepass mitzubringen. Sie haben sich auf Verlangen des Wahlvorstandes über ihre Person 
auszuweisen. 
 
Jeder Wähler erhält für die Wahl der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters einen amtlichen Stimmzettel. Der Stimmzettel 
muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem dafür vorgesehenen besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
 
Zur Stimmabgabe bei der Wahl der Bürgermeisterin / des Bürgermeister werden von Blindenvereinen keine 
Stimmzettelschablonen hergestellt. Gemäß § 34 Absatz 1 der Landes- und Kommunalwahlordnung (LKWO M-V) bestimmt 
dann die oder der Wahlberechtigte eine andere Person, deren Hilfe sie oder er sich bei der Stimmabgabe bedienen will. Die 
Hilfsperson, die nach § 34 Absatz 1 LKWO M-V auch Mitglied des Wahlvorstandes sein kann, ist zur Wahrung des 
Wahlgeheimnisses verpflichtet und hat die Hilfeleistung auf die Erfüllung der Wünsche des Wählers zu beschränken (§ 2 
Absatz 2 LKWO M-V). 

 
5. Gewählt wird mit amtlichen weißen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes den amtlichen 

Stimmzettel ausgehändigt. 
 

 Jeder Wähler hat eine Stimme. 
 
Der Stimmzettel enthält die im Wahlgebiet für die Stichwahl zugelassenen Namen der zwei Bewerber und die Bezeichnung 
der . Unter dem Namen eines jeden Bewerbers befindet sich ein Kreis für die 
Kennzeichnung. 
 

Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem Stimmzettel durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber die Stimme gelten soll. 
 

 
Der gekennzeichnete und gefaltete Stimmzettel ist vom Wähler in die Wahlurne zu legen. 
 

6. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses im Wahlbezirk für die einzelnen Wahlen sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne 
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
7. Für Wahlberechtigte, die für die Hauptwahl einen Wahlschein erhalten haben, wird nach §20 Abs. 3 LKWO M-V für die 

Stichwahl wiederum ein Wahlschein ausgestellt. Die wahlberechtigten Personen erhalten von Amts wegen von der 
Gemeindewahlbehörde auch die Briefwahlunterlagen erneut zugesandt. 

 
Darüber hinaus können Wahlscheine von Wahlberechtigten, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind und zur 
Hauptwahl keinen Wahlschein beantragt haben, bis zum 08. Mai 2015, 12.00 Uhr, bei der Gemeindewahlbehörde schriftlich 
oder mündlich (nicht telefonisch) beantragt werden. Die Schriftform wird auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-
Mail oder durch sonstige dokumentierbare Übermittlungen in elektronische Form gewahrt. 
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Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlgebiet, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,  
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Wahlgebiets  
 

oder  
 

b) durch Briefwahl  
 

teilnehmen.  
 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und 
dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem gelben Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersenden, 
dass er dort spätestens am Wahltag bis 17:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben 
werden.  

 
Für die Stimmabgabe durch Briefwahl gilt folgende Regelung:  

 
schließt diesen.  

Ortes und des Datums.  
in in den 

amtlichen gelben Wahlbriefumschlag.  
 

Gemeindewahlbehörde. Der Wahlbrief kann auch im Rathaus, Schuhmarkt 1, 19370 Parchim abgegeben werden.  
 
8. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben.  

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches). 

 
 
 

 

Gemeindewahlbehörde Parchim, den 28.04.2015

Öffentliche Bekanntmachung des Gemeindewahlleiters

Am 11. Mai 2015 findet die 3. öffentliche Sitzung des Gemeindewahlausschusses der Stadt Parchim statt. 

Die Sitzung beginnt um 16:00 Uhr im Rathaus, Schuhmarkt 1, Sitzungssaal.

Tagesordnung:
1. Eröffnung der Sitzung durch den Gemeindewahlleiter
2. Ermittlung und Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses (Stichwahl) der Bürgermeisterwahl 2015

Der Zutritt zur Sitzung ist für jedermann möglich.
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Information für die Wähler zur Wahl der hauptamtlichen Bürgermeisterin/  
des hauptamtlichen Bürgermeisters am 10. Mai 2015 (Stichwahl) in der Stadt Parchim 

Verkürzte Öffnungszeiten der Wahlräume (Wahllokale)

Die Wahlräume (Wahllokale) für die am 10. Mai 2015 stattfindenden Wahl der hauptamtlichen Bürgermeisterin/des hauptamtlichen Bür-
germeisters sind nur in der Zeit von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Dem Antrag der Stadt Parchim von der gesetzlich vorgeschriebenen Wahlzeit (8 bis 18 Uhr) bei der bevorstehenden Wahl abzuweichen 
wurde durch das Ministerium für Inneres und Sport entsprochen. Mit diesem Antrag wurde das Ziel verfolgt, die ehrenamtlichen Mitglie-
der der Wahlvorstände etwas zu entlasten. 

Informationen zur Wahl der hauptamtlichen Bürgermeisterin/ 
des hauptamtlichen Bürgermeisters in der Stadt Parchim

Am 10. Mai 2015 findet die Stichwahl zur Wahl der hauptamtlichen Bürgermeisterin/des hauptamtlichen Bürgermeisters in der Stadt Par-
chim statt. In diesem Zusammenhang möchte die Wahlbehörde der Stadt Parchim auf organisatorische Maßnahmen hinweisen, die sich 
im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der Wahl ergeben.
Unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten werden in Anwendung der Ziffer 3.3.3. der Verwaltungsvorschrift zur Vorbereitung und 
Durchführung von Wahlen nach dem Landes- und Kommunalwahlgesetz (VV Meckl.-Vorp. Gl.Nr. 111-6) die Wahlbezirke neu einge-
teilt und in ihre Anzahl verringert. Im Stadtgebiet der Stadt Parchim werden 9 Wahlbezirke statt bisher 14 gebildet. 

Für die künftigen Wahlen und erstmals zur Bürgermeisterwahl ergibt sich folgende neue Wahlbezirkseinteilung: 

Die Zuordnung der Straßen im Bereich der Stadt Parchim zu den neustrukturierten Wahlbezirken stellt sich wie folgt dar:
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Beantragung von Briefwahlunterlagen 

Wer bei der Stichwahl zur Wahl der hauptamtlichen Bürgermeisterin/des hauptamtlichen Bürgermeisters am 10. Mai 2015 vom Wohnort 
abwesend ist (z. B. wegen Urlaub, aus beruflichen Gründen oder infolge Krankheit) hat die Möglichkeit, eine Briefwahl durchzuführen. 

Wo kann ich meine Briefwahlunterlagen beantragen?
Briefwahlunterlagen können bis zum 08.05.2015, 12:00 Uhr, schriftlich oder mündlich bei der Gemeindewahlbehörde der Stadt Parchim, 
Stadthaus, Blutstraße 5, Bürgerbüro, in 19370 Parchim beantragt werden. Dabei sind Familienname, Vorname, Geburtsdatum und An-
schrift anzugeben. Die Schriftform gilt auch durch Übermittlung mittels elektronischem Brief oder Telefax als gewahrt. Eine telefonische 
Antragstellung ist unzulässig.

Die Briefwahlunterlagen können auch online hier angefordert werden: www.wahlschein.de/13060056
 
Um eine einwandfreie Identifizierung des Wahlberechtigten zu gewährleisten, muss der Antragsteller verschiedene Einträge im elektro-
nischen Antragsformular ausfüllen, die ausschließlich dem Wahlbenachrichtigungsanschreiben entnommen werden können. Auf diese 
Weise wird sichergestellt, dass nur derjenige die Wahlunterlagen beantragen kann, der im Besitz des Wahlbenachrichtigungsanschreibens 
ist. Nachdem Sie den Wahlschein und die Briefwahlunterlagen online bei der Stadt beantragt haben, wird der Wahlschein mit den Brief-
wahlunterlagen (Stimmzettel, Briefumschläge etc.) Ihnen auf dem Postwege zugesendet. 
Sie können noch nicht online wählen, sondern sich nur den Wahlschein mit den Unterlagen für eine Briefwahl anfordern.

Wer erhält die Briefwahlunterlagen?
Den Wahlschein und die Briefwahlunterlagen erhalten Sie persönlich. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss den unter-
schriebenen Wahlscheinantrag oder eine schriftliche Vollmacht der vertretenen Person vorlegen.
Die Briefwahlunterlagen müssen im verschlossenen gelben Wahlbriefumschlag bis spätestens 17:00 Uhr am Wahltag bei der Stadt Par-
chim, Schuhmarkt 1, in 19370 Parchim, eingehen.

Alle Wahlberechtigten, die für die Hauptwahl am 26.04.2015 Briefwahlunterlagen beantragt haben, nehmen automatisch bei ei-
ner eventuellen Stichwahl an der Briefwahl teil und erhalten die Briefwahlunterlagen von Amts wegen.

Dabei können Farbabweichungen auftreten, genauso wie bei unterschiedlicher Papierbeschaf-
fenheit. Deshalb können wir für eine genaue Farbwiedergabe keine Garantie übernehmen. Dies-
bezügliche Beanstandungen verpflichten uns zu keiner Ersatzleistung. Die Vervielfältigungs- und 
Nutzungsrechte der hier veröffentlichten Fotos, Bilder, Grafiken, Texte und auch Gestaltung liegen 
beim Verlag. Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung des Urhebers.
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